
Europiiisches Patentarnt 	European Patent Office 	 Office europen des brevets 

Beschwerdekammorn 	 Boards of Appeal 	 Chambres do recour. 

IVeroIfenttIchurie Im Amt,hlatt 	.1 FNotn 
ipubIlcetlon In the 0ffIcIt Journ& 	,/No 
PubIIcetIon eu Journel Ofticlol 	I/Non 

Aktenzeichen I Case Number / NO du recours: 	T 7 2/88 - 3 . 2 . 1 

Arimeldenummer / Filing No I No  de Is demande: 	84 110 028 2 

VeröffentJichungsNr. / Publication No / No  de Is Oublication: 	0 153 987 

Bezeichnung der Erfindung: 	CetrAnkebehãlter aus flexibler Verbundfolie, 
Title of invention: 	 insbesondere Ge trAnkebeute 1 
litre de l'invention 

Kiassifikation I Classification I Classement : 	B65D 3/12 

ENTSCHEIDUNG / DECISION 

vom/of/du 	18. Januar 1989 

Anrnelder/Applicant/Demandeur: 	INDAC Geseilsehaft für Industriehedarf mbfl 

Patentinhaber / Proprietor of the patent I 
Titulaire du brevet : 

insprechender / Opponent / Opposant: 

Stichwort / Headword I Référence 

EPO/EPC/CBE 	 Artikel 56 

Schlagwort/Koyword/Motclé: 	'Erfinderische Tatigkeit (bejaht) - Abkehr vom 
tand der Technik - tragendes Anspruchsmerkmal 

bringt neuen Effekt" 

Leltsatz I Headnote/ Sommaire 

I 

EPA/EPO/OEB Form 3030 10.86 



Europäisches 	European Patent 	Office européen 
Patentamt 	Office 	 des brevets 

13e5chwerdeka:mer,1 	 of Appeal 	 Chambres de recours 
T 72/88  

E N T S C H E I D U N G 
der Technischen Beschwerdekamnier 3.2.1 

voin 18. Januar 1989 

Beschwerdefithrer: 	INDAC Gesellschaft für Industriebedarf mbll 
Rudolf-Wild-Str. 4 
6900 Heidelberg - Eppelheim (DE) 

Vertreter: 	Patentanwälte 
Crünecker, Kthkeldey, Stockmaier & Partner 
Maximilianstra1e 58 
8000 München 22 (DE) 

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prufungsabteilung 081 des Euro-
pAischen Patentamts vom 1. Juli 1987, zur Post 
gegeben am 1. September 1987, mit der die euro-
pAische Patentanmeldung Nr. 84 110 028.2 aufgrund 
den Artikels 97(1) EPU zuruckgewiesen worden 1st. 

Zusammensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: F. Gumbel 
Mitglieder: 	F. Rrösamle 

F. Benussi 



1 	 T 72/88 

Sachverhalt und Antrãge 

Die am 23. August 1984 angemeldete und am 11. Septem-

ber 1985 veröffentlichte Patentanmeldung Nr. 84 110 028.2 

wurde in der niündlichen Verhandlung vom 1. Juli 1987 zu-

rUckgewiesen. Die schriftliche Entscheidung erging am 

1. September 1987. 

In der Entscheidung, der die mit Schreiben vom 

30. März 1987 eingereichten Patentansprüche 1 bis 4 zu-
grunde lagen, kommt die Prufungsabteilung zu dem Ergebnis, 
daB der Cegenstand von Anspruch 1 im Hinblick auf den 

Stand der Technik WO-A-80/02544 (1) "im Prinzip bekannt 

und insoweit nicht neu im Sinne von Artikel 54 EPU" sei. 

Den abhängigen Ansprüchen 2 bis 4 koinme auf Grund dieses 

Standes der Technik keine erfinderische Bedeutung zu. 

Am 10. November 1987 hat die Anmelderin (Beschwerdeführe-

nfl) gegen diese Entscheidung unter gleichzeitiger Bezah-

lung der Gebühr Beschwerde eingelegt und diese in einem am 

8. Januar 1988 eingegangenen Schriftsatz begrUndet. 

Nachdem sie durch einen Bescheid der Kammer auf einige 

Mängel hingewiesen worden war, reichte sie am 19. Okto-

ber 1988 neue Unterlagen em. Sie beantragt, die ange-

fochtene Entscheidung aufzuheben und die Erteilung des 

Patentes auf der Grundlage der geltenden Unterlagen, d.h. 

der Ansprüche 1 bis 4 und der Beschreibungsseiten 1 bis 9 

vom 17. Oktober 1988 in Verbindung mit dem veröffent-
lichten Figurenblatt 1/1 zu beschlie8en. 

Der geltende Anspruch 1 (unter Behebung eines offensicht- 

lichen Ubertragungsfehlers in dessen Kennzeichenteil, 

nänilich "auch" richtiggestellt in "auf") lautet: 
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"1., Gasdichter Getränkebehãlter für die Aufnahme CO2- 
t 

haltiger Getranke, aus flexibler, eine flUssigkeits-

dichte Innenschicht aus schweiBbarem Kunststoff und 

elne gegen den Durchtritt von Aromastroffen dichte 

Zwischenschjcht aufweisenden Kunststoffverbundfol ie, 

mit einem tubusförmigen, eine Längsnaht aufweisenden 

Mittelteil und letzteres an beiden Stirnenden ab-

schlie8enden Bodenteilen, die umlaufende und mit den 

Rändern des Mittelteils mittels auf Schub beanspruch-

ter SchweiBnähte verschweifite Randflanschen besitzen, 

dadurch g e k e n n z e ichnet, dal3auchdie 

Längsnaht (12; 22) des Mittelteils (11; 21) als auf 

Schub beanspruchte Uberlappungsnaht ausgebildet ist 

und daB die Bodenteile (13, 13 1 ; 23, 23 1 ) mit ihren 
Randflanschen (15, 15 1 ; 25,25 1 ) zum Inneren des Ge-

tränkebehälters weisend in das Mittelteil (11, 21) 

eingeschwei3t sind." 

V. 	Die Argumente der Beschwerdebegründung können im wesent- 

lichen wie folgt zusammengefaBt werden: 

a) 	Die Schwachstellen von Getränkebehältern aus flexib- 

lem Material steilten die Schwei8nähte dar, die ins-

bes. im Falle der Rundnähte, wie sie mi Deckel- und 
Bodenberejch des Getränkebehälters vorkommen, zum 

"Aufrollen" neigten, wenn z. B. der Innenrauin durch 

CO2-haltige Getränke durch Innendruck belastet ist, 

wobei unter "Aufrollen" der Effekt zu verstehen sei, 

daB die ringfórmige Schwei8naht vom Endbereich aus-

gehend unter Belastung einzureiBen beginne und sich 

dieser Vorgang aufgrund des abnehmendén Schweil3naht-

querschnitts unter Abrollen des Deckels vom Mittel-

teil fortsetze. 
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b) 	Der Fachmann habe der Druckschrift (1) nur entnehinen 

können, daB u.a. auch ganz aligemein an die Mãglich-

keit einer UberlappungsverschweiJ3ung gedacht worden 

sei. Es sei hierdurch aber keinswegs vorweggenommen, 

alle SchweiBnähte durchOberlappung zu verschweiBen 

und die Randflansche zum Behälterinnern weisend em-

zusetzen. 

C) 	Die von der Prüfungsabteilung herangezogene Textstel- 

le aus (1) könne nur dahingehend interpretiert 

werden, daB es nachteilig sei, die Schnittkanten 

einer Verbundfolie und damit die Aromasperre (üb-

licherweise Aluminium) mit dem Getränk in Kontakt 

treten zu lassen. Der Fachinann entnehine dem, daB die 

dort angesprochene Möglichkeit der Uberlappungsver-

schweiBung nicht in Frage komme. Der Stand der Tech-

nik rate daher von der beanspruchten Läsung ab. 

d) 	Dokument (1) weise vom beanspruchten Gegenstand weg, 

weil dort eine H-Form der Deckel vorliege. Dies be- 

deute eine doppelte Lage der Verbundfolie, ferner 

eine MehrfachverschweiJ3ung, nãinlich innerhaib des 

Deckels bzw. der Deckel gegenUber dem Mittelteil, 

sowie im Gegensatz zum beanspruchten Gegenstand 

Randflansche, die voneinander weg, d. h. nach auBen 

wiesen. In (1) sei ferner für den Mittelteil elne 

Naht in der Form StoB an StoB (Stumpfnaht) vorge-

sehen; dies bedeute aufwendige Fertigung der Naht- 

stelle, vor allem wegen der Notwendigkeit von zu-

sätzlichen Bandstreifen, die mitverschweii3t werden 

müBten. 
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Entscheidupgsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie 
der Regel 64 EPU; sie 1st zulãssig. 

Gegen den (richtiggestellten) geltenden Anspruch 1 und 

seine abhängigen Ansprüche 2 bis 4 ist formal nichts em-

zuwenden. Anspruch 1 geht aus einer Merkmalszusainnienfas-

sung der ursprünglichen Ansprüche 1 und 4 bis 6 hervor, 
während Anspruch 2 dem ursprünglichen Anspruch 7, An-
spruch 3 dem ursprünglichen Anspruch 9 und Anspruch 4 dem 
ursprUnglichen Anspruch 8 entspricht (Artikel 123 (2) 
EPU). 

Der nach Aufgabe und Lösung nächstkommende Stand der Tech-
nik 1st durch (1) gegeben; die hiergegen abgegrenzte Fas-

sung von Anspruch 1 entspricht Regel 29 (1) EPU. Auch un 
Hinblick auf Artikel 84 EPU besteht kein Einwand. 

Zur Frage der Patentfähigkeit ist zunächst festzustellen, 

ob der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenUber den vorlie-

genden Entgegenhaltungen W0-A-80/02544 (= EP-A-0 029 039) 
(1), EP-A-0 032 705 (2), EP-A-0 116 355 (3) und 

DE-U-1 733 277 (4) neu 1st, was von der PrUfungsabteilung 
bestritten wurde. 

3.1 	Bezüglich Druckschrift (3) 1st zunächst zu bemerken, daB 
im Laufe des Erteilungsverfahrens auf die Benennungsländer 

"DE, FR und GB" verzichtet wurde, so daB dieses Dokument 
geinäB Artikel 54 (3) (4) EPU, da keine Konfliktsituation 

mit dem Beanspruchten mehr vorliegt, von jeglicher wei-
teren Betrachtung auszuschlieBen ist. 

3.2 	Mit Buck auf die Druckschrjften (2) und (4) ergibt sich 

ohne weiteres, daB keine dieser Druckschriften die Gesamt-

heit der Merkmale des Anspruchs 1 of fenbart, das 1st im 
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t. 

wesnt1ichen ein Getrãnkebehä11er, hergesteilt aus einer 

Kunststoffverbundfolie, der ausschlieBlich auf Schub 

beanspruchte SchweiBnähte und zu beiden Seiten eines 

Mittelteils Deckel, deren Randflansche zuni Inneren des 

Mittelteils gerichtet sind, aufweist. 

Die Deckel von (2) und (4) weisen jeweils nach auBen. 

Diese Druckschriften haben allein deshaib nicht die Lehre 

von Anspruch 1 zum Inhalt. Hinzu konunt, daB in (2) wie 

auch (4) keine Kunststoffverbundfolie Anwendung findet. 

	

3.3 	In der angefochtenen Entscheidung wird (1) als neuheits- 

schädliches Dokuinent für den damals geltenden Anspruch 1 

interpretiert. Da der vorliegende Anspruch 1 inhaltsgleich 

mit deni zuruckgewiesenen Anspruch 1 ist, koinmt der Aus-

legung von (1) entscheidende Bedeutung zu. 

Die Kainmer vermag aus den nachfolgenden Gründen den Dar -

legungen zu (1) in der angefochtenen Entscheidung, wonach 

den Angaben auf Seite 2, Zeilen 23 bis 34 von (1) u.a. 

kiar zu entnehmen sei, daB die Bodenteile mit zum Behä].-

terinneren weisenden Randflanschen in den Mantelteil em-

gesetzt seien und daB daher der Gegenstand des Anspruchs 1 

"urn Prinzip" bekannt und "insoweit" nicht neu sei, nicht 

zu folgen: 

	

3.4 	Es trifft zu, daJ3 in der zitierten Textstelle ganz 

allgeniein die Möglichkeit diskutiert wird, einen aus 

flexibler Kunststoffverbundfolje bestehenden Getränke-

behälter der fin Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen 

Art dadurch herzustellen, daB cie betreffenden Teile durch 

UberlappungsverschweiBung initeinander verbunden werden. 

Allerdings wird dies mi Zusammenhang mit der Feststellung 
getan, daB eine derartige Verbindung unzulâssig ware, da 

sie zu frelen Schnittkanten urn Inneren des Behâlters 

führen wUrde. Derartige Schnittkanten könnten aber nicht 
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zug1assen werden, well bereits der geringste Kontakt 
zwischen der (normalerwejse aus A1uminiun) bestehenden 

Zwischenschjcht und dem Behãlterjnha].t zur Korrosion 

dieser Schicht und zur Verunreinigung des Inhalts fUhren 
wUrde. 

Entgegen der von der Prüfungsabteilung vertretenen Auffas-

sung ist diese Feststellung nicht auf aggressive Produkte 

beschränkt, sondern kann vom Fachmann aus dern Gesamtinhalt 
der Entgegenhaltung (1) nur so verstanden werden, daB em 
derartiger Kontakt in jedem Fall zu vermeiden ist, ins-
besondere auch bei Behältern für CO2-haltige Getränke, auf 
die sich diese Entgegenhaltung gemàl3 Seite 1, Abs. 1 aus-
drücklich bezieht. 

	

3.5 	Aufgrund dieses Sachverhalts kann nach Ansicht der Kanuner 
nicht davon ausgegangen werden, daB der Fachnann der zi- 
tierten Textstelle "unmittelbar und eindeutig" (vgl. 

PrUfungsrichtlinien C IV-7.2) einen Behälter für CO2-hal-

tige Getränke als bekannt entnehnien kann, bei deni die em-

zelnen Teile derart durch Uberlappungsnähte initeinander 
verbunden sind, daB zum Behälterjnneren hin frele Schnitt-
kanten vorhanden sind. Vielmehr wird der Fachinann eine 

derartige Lösung als nicht praktikabel auBer Betracht las-
sen, so daB sie nicht mm Sinne von Artikel 54 (2) "als der 
Offentlichkeit zugänglich gemacht" und daher.nicht als 

Stand der Technik angesehen werden kann (vgl. hierzu die 
rechtlichen Uberlegungen in T 26/85). 

	

3.6 	Ergänzend ist hierzu zu bemerken, daB aus obiger Textstel- 

le unabhängig von den vorstehenden grundsätzlichen Uberle-
gungen auch nicht uninittelbar und eindeutig entnommen 

werden kann, daB die Randflansche der beiden Bodenteile 

"zum Inneren des Behälters weisend", d.h. auf der Innen-

seite der Behälterwandung anliegend und aufeinander zu 

00558 	
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gerichtet angeordnet sind. Vielinehr lä8t der ailgemeine 
.. 

Hinw
I.
eis auf Uberlappungsnahte und zurn Behalterinhalt hin 

freie Schnittkanten auch die nicht unrealistische Ausbil-

dung zu, bei der die Bodenteile den Mantelteil von auBen 

überdecken, worauf in der angefochtenen Entscheidung zu-

tref fend hingewiesen ist (vgl. hierzu auch die Fig. 1 und 

3 der Druckschrift (3)). Da eine ailgemeine Of fenbarung 

nicht als neuheitsschädlich gegenüber einer hierunter 

fallenden speziellen Ausbildung anzusehen ist (Richtlinien 

C-IV 7.4), 1st die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs L 

auch aus diesem Grund anzuerkennen 

	

4. 	Die PrUfung, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 durch den 

zur VerfUgung stehenden Stand der Technik geinäB (1), (2) 

und (4) im Sinne von Artikel 56 EPU nahegelegt wird, er-

gibt folgendes: 

	

4.1 	Ein Getrãnkebehälter gemäl3 dem Oberbegriff des Anspruchs 1 

ist aus (1) bekannt. 

	

4.2 	Bei dem vorbekannten Getränkebehàlter wird durch den Em- 

satz H-förmiger Bodenteile viel Material im Bereich der 

Behälterenden beansprucht, da die Bodenteile Uber einen. 

gewissen Axialerstreckungsbereich doppeiwandig sind. Den-

noch 1st diese Bodenteilgestaltung, was das Verhalten der 

eingeschwei8ten Bodenteile unter Innendruckbelastung an-

geht, nicht optimal, weil ein Abrolleffekt dann eintritt, 

wenn die Schwei8verbindung Boden-Mittelteil partiell em-
zureiBen beginnt. Auch die Gestaltung der Längsnaht des 

Mittelteils als Stumpfnaht mit beidseitiger Bandabdeckung 

erfordert viel Material und hohen Arbeitsaufwand. 

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht somit 

zusammengefaj3t darin, einerseits den Herstellungsaufwand 

des Getränkebehältes zu reduzieren und andererseits die 
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kontruktiven Voraussetzungen 4afur zu schaffen, daB der 

Getrãnkebehãlter für die Aufnahme CO2-haltiger Getränke 

bezUglich der möglichen Innendruckbelastung optimal ge-

staltet 1st. 

	

4.3 	Zur Lósung dieser für sich selbst nicht als erfinderisch 

anzusehenden Aufgabe, die auf der Beseitigung von mi prak-
tischen Betrieb auftretenden Unzulänglichkeiten bzw. auf 

wirtschaftlichen Uberlegungen beruht, wird der gattungs-

gemäBe Getränkebehälter gemãB dem Kennzeichenteil des 

Anspruchs 1 dahingehend gestaltet, daB 

auch für das Mittelteil eine auf Schub beanspruchte 

Uberlappungsnaht vorgesehen 1st und daB 

die Bodenteile mit ihren Randflanschen zum Inneren 

des Getränkebehälters weisend in das Mittelteil 

eingeschweiBt sind. 

	

4.4 	Da das Merkmal a) z. B. aus (4), vgl. Abb. 8 und S. 2 

letzter Absatz (UberlapptschweiBung) allgeniein bei Behàl-

tern bekannt ist, kann es die erfinderische Tätigkeit für 

sich nicht begrUnden. Andererseits hat es seine Berechti-

gung im Anspruch 1, weil es zumindest zur Lösung des Auf-

gabenaspekts "kostengUnstige Herstellung" beiträgt und aus 

der gattungsbildenden Druckschrift (1) nicht.als bekannt 

hervorgeht (vgl. vorstehende Ziffern 3.1 und 3.2). 

Das eigentlich tragende Merkmal des Anspruchs 1 ist das 

kennzeichnende Merkmal b), welches insbesondere den Auf-

gabenaspekt "Innendruckbelastbarkejt" abdeckt. 

Die Einbaulage der Bodenteile gemãB Anspruch 1 ist gegen-

über derjenigen nach (1) urn 180 versetzt, d. h. die Rand-

flansche weisen nicht nach auBen, sondern nach innen und 
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konnen damit in Kontakt mit dem Behälterinhalt. Da in (1), 

wie vorstehend ausgefUhrt wurde, diese Möglichkeit als un-

zulässig bezeichnet wird, ist das Argument der Beschwerde-

führerin, daB die Lehre gemäl3 (1) vom Gegenstand des An- 

spruchs 1 insgesanit wegführe, nicht von der Hand zu wei-

sen. 

4.5 	Für das Vorhandensein einer erfinderischen Tätigkeit 

sprechen auch folgende Uberlegungen: 

Durch den 180-versetzten Einbau der Bodenteile in das 

Mittelteil ergibt sich eine kuppelartige Einbaulage, wenn 

man das Behälterinnere als Bezugspunkt nimmt. Bei Innen-

druckbelastung des Behälters durch das CO2-haltige Getränk 

ergibt sich somit die Wirkung, daB die kuppelartigen Bo-

denteile gestrafft und die SchweiBverbindungen zum Mittel- 

tell ausschlie8lich auf Schub. beansprucht werden. Em 

partielles EinreiBen und sukzessives WeiterreiBen bis zur 

Zerstörung der SchweiBnaht ist beim Gegenstand von An-

spruch 1 damit ausgeschaltet. In dieses Gesamtkonzept der 

Gestaltung aller SchweiBnähte des Getränkebehälters als 

auf Schub beanspruchte Uberlappungsnahte reiht sich auch 

das kennzeichnende Merkmal a) des Anspruchs 1 em, so daB 

es insoweit über den reinen Kostenaspekt hinausgeht und 

auch eine funktionelle Komponente in Richtung einer er-

höhten Widerstandsfähigkeit bei Innendruckbelastung hat. 

Der Vergleich der Lehre von Anspruch 1 mit (1), (2) und 

(4) ergibt, daB zumindest Merkmal b) ohne Vorbild im vor-

liegenden Stand der Technik 1st, da in (2) und (4) die 

Randflansche der Bodenteile jeweils nach aüBen weisen und 

da dies in (1) grundsätzlich auch der Fall ist, wobei in 

(1) em H-färmiger Deckel vorliegt, das heiBt eine kon-

struktiv vôllig andere Lósung. Da zudem in (1) ein schwer-

wiegender und absoluter Vorbehalt gegen die Bodenteil- 
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t 

Einpaulage mit innenhiegender freier Schnittkante gemacht 
I 

ist, erscheint es nach Auffassung der Kammer fur den Fach-

mann fernliegend, sich über diese Aussage hinwegzusetzen 

und das Gegenteil zu realisieren. 

Die Einbaulage der Bodenteile gemäB Anspruch 1 hat 

schileBlich auch noch den Effekt, daB dadurch die Eigen-

schaften der flexiblen Kunststoffolje insofern erst you 

ausgeschöpft werden können, als es im Gegensatz zur Lehre 
von (2), vgl. Fig. 4 Bezugszeichen 11 10 11 , nicht mehr nötig 
ist, die Bodenteile auszusteifen, vielmehr kann durch die 

sich bei Innendruckbelastung straffende Bodenteilausbil-

dung auf jegliche aussteifende Elemente verzichtet wer-

den. 

Da das tragende Kennzeichenmerkmal im relevanten Stand der 

Technik fehit, sind auch die vorteilhaften Wirkungen, die 

sich aus diesem Merknial in Kombination mit dem anderen 

kennzeichnenden Merkmal von Anspruch 1 ergeben, diesem 

Stand der Technik fremd. 

4.6 	Zusamenfassend folgt nach Auffassung der Kammer, daB die 

in Anspruch 1 angegebene Lösung der gesteliten Aufgabe 

sich nicht in naheliegender Weise aus dem vorliegenden 

Stand der Technik herleiten 168t. Sie 1st daher als auf 

einer erfinderischen Tätigkeit beruhend anzusehen, Arti-

kel 56 EPU. Vorliegender Anspruch 1 1st mithin gewährbar. 

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 4 haben Ausgestaltungen des 

Gegenstandes des Anspruchs 1 zum Inhalt, Regel 29 (3) EPU. 

Gegen sie bestehen ebenfalls keine Bedenken. 

Die Beschreibung ist an das geánderte Schutzbegehren ange- 

pa8t und entspricht den Vorschriften des EPU, so daB sie 

als Grundlage für die Patenterteilung dienen kann. 

00558 	
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Entscheidungsforinel 

Aus diesenGründen wird entschieden: 

1 	Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben 

2 	Die Sache wird an die erste Instanz zuruckverwiesen, mit 

der Auflage für die Benennungslãnder AT, BE, CH, IT,LI, 

LU, NL und SE das Patent auf der Grundlage folgender Un-

terlagen zu erteilen 

- 	Patentanspruche 1 bis 4, eingegangen am 

19. Oktober 1988 mit der Richtigstellung des Wortes 

"auch" in Zeile 14 in "auf"; 

- 	Beschreibung Seiten 1 bis 9, eingegangen am 

19. Oktober 1988; 

- 	ursprüngliches Figurenblatt 1/1. 

Der Geschàftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 

r.  If 	L. dDj 

'l' 00558 


